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Abschnitt I 
 
Allgemeines 
 
§ 1 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma Continental Aktiengesellschaft. 
 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hannover. Ihre Dauer ist zeitlich nicht begrenzt. 
 
§ 2 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist 
 
a) die Herstellung und der Vertrieb von Reifen, von technischen Produkten 

aller Art aus natürlichem oder synthetischem Kautschuk, Kunststoffen oder 
sonstigen Rohstoffen und von Bauteilen, Systemkomponenten und komplet-
ten Systemen für Fahrzeuge aller Art,  

 
b) der Handel mit solchen Erzeugnissen unter Verwendung des Warenzei-

chens „Continental" und anderer Warenzeichen, 
 
c) die Herstellung oder Beschaffung von Rohstoffen, die bei der Fabrikation 

dieser Waren benötigt werden. 
 
Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochter- 
und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 
 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 
fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, 
zur Errichtung von Zweigniederlassungen an allen Orten des In- und Aus-
landes, zur Beteiligung an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von 
Interessengemeinschaftsverträgen und Unternehmensverträgen. 

 
§ 3 
 
(1)  Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesan-

zeiger. 
 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft 
können im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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Abschnitt II 
 
Grundkapital und Aktien 
 
§ 4 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 512.015.316,48. Es ist ein-

geteilt in 200.005.983 Stückaktien. 
 
(2)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. 

April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 66.000.000 durch 
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 25.781.250 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Den Aktionären ist ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 
a) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen;  
 
b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wand-

lungs-rechten bzw. –pflichten aus Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungs-
rechts oder der Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustünde; 

 
c) soweit es sich  
 
aa) um eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen handelt und  
 
bb) der gesamte anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, 

die auf der Grundlage dieser Ermächtigung ausgegeben werden, we-
der den Betrag von € 43.265.000 noch den Betrag von 10% des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung dieser Er-
mächtigung („Höchstbetrag“) überschreitet und  

 
cc) der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgülti-
gen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. 

 
Von dem Höchstbetrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals abzuset-
zen, der auf neue oder auf zuvor erworbene eigene Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugs-
rechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert werden, sowie der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. –pflichten bezogen werden können oder müssen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts in sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden; 
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d) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs 

von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen ausgegeben werden und der anteilige Betrag des Grundka-
pitals, der auf die neuen Aktien entfällt, 10% des zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreitet.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausga-
be festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der 
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des geneh-
migten Kapitals und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. 

April 2012 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 70.628.545,28 
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft 
gegen Bar- und/oder Sacheinlangen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 
2007). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen,  

  
a) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen;  
 

b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. –pflichten aus Options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder 
der Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustünde;  
 

c)  soweit es sich  
  
aa)  um eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen handelt und 
  
bb)  der gesamte anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die Aktien 
entfällt, die unter Ausnutzung dieser Ermächtigung neu auszugeben sind, 
weder den Betrag von Euro 37 500 000,- noch den Betrag von 10% des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung dieser Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss („Höchstbetrag“) überschreitet und  
  
cc)  der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet.  
  
 
Von dem Höchstbetrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals abzu-
setzen, der auf neue oder auf zuvor erworbene eigene Aktien entfällt, die 
seit dem 25. April 2008 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss 
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gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag des Grundkapitals, der 
auf Aktien entfällt, die aufgrund von Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. –pflichten bezogen werden können, die seit dem 25. April 2008 in 
entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben worden sind;  
  

d) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs 
von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen ausgegeben werden und der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals, der auf die neuen Aktien entfällt, 10% des zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreitet.  
  
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des 
§ 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-
höhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Inanspruchnah-
me des genehmigten Kapitals und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen. 
 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 111 500 000,- bedingt erhöht. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die  

 
a)  Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten, die mit den von der Conti-

nental Aktiengesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 4. Mai 2011 auszugeben-
den Options- oder Wandelschuldverschreibungen verbunden sind, von 
ihren Options- bzw.  Wandlungsrechten Gebrauch machen oder wie die 

  
b)  zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Continental Aktienge-

sellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteili-
gungsgesellschaften bis zum 4. Mai 2011 auszugebenden Wandel-
schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 
sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Er-
füllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 

 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend der je-
weiligen Durchführung der Kapitalerhöhung sowie nach Ablauf der Er-
mächtigung und nach Ablauf der für die Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungspflichten festgelegten 
Frist anzupassen.  
 

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 3 800 000,- bedingt 
erhöht. Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
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von Bezugsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 ausgegeben 
werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und diese nicht durch 
Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft erfüllt werden. Die neuen Ak-
tien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

 
(6) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 37 500 000,- durch Ausgabe von bis zu 

14 648 437 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 25. April 
2008 unter Tagesordnungspunkt 9 a) beschlossenen Ermächtigung von der 
Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaften gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Op-
tionsrecht oder eine Wandlungspflicht auf bzw. in neue auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. begründen. Die bedingte 
Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung ver-
pflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und 
soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines 
genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden.  
 

 Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wand-
lungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, 
am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 19 968 000,- bedingt 

erhöht. Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
von Bezugsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008 aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. April 2008 ausgegeben 
werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und diese nicht durch 
Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft erfüllt werden. Die neuen Ak-
tien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch 
Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

 
(8)  Das Grundkapital ist um bis zu € 43.500.000 durch Ausgabe von bis zu 

16.992.187  neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 23. April 
2009 unter Tagesordnungspunkt 8 a) beschlossenen Ermächtigung von der 
Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaften begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder eine 
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Wandlungspflicht auf bzw. in neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft gewähren bzw. begründen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist 
nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. 
Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Be-
dienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Aus-
übung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen. 

 
 
§ 5 
 
(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlos-

sen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an 
einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelur-
kunden ausgegeben werden. 

 
 
Abschnitt III 
 
Verfassung 
 
 
§ 6 
 
Organe der Gesellschaft sind 
 
1. der Vorstand, 
 
2. der Aufsichtsrat, 
 
3. die Hauptversammlung. 
 
 
 
 
1. Der Vorstand 
 
§ 7 
 
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen; im 

Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 
Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. Der Auf-
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sichtsrat ist berechtigt, ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vor-
stands zu ernennen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Abänderung und Kündigung der 

Anstellungsverträge einem Aufsichtsratsausschuss übertragen. 
 
 
§ 8 
 
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
 
§ 9 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, 
der Satzung und seiner Geschäftsordnung. 
 
 
 
 
2. Der Aufsichtsrat 
 
§ 10 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern. Davon werden zehn Mit-

glieder von der Hauptversammlung und zehn Mitglieder von den Arbeitneh-
mern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. Die 
Wahl erfolgt längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amts-
zeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

 
(2) Bei den Wahlen der Anteilseignervertreter zum Aufsichtsrat und etwaiger 

Ersatzmitglieder ist der Leiter der Hauptversammlung berechtigt, über eine 
von der Verwaltung oder von Aktionären vorgelegte Liste mit Wahlvorschlä-
gen abstimmen zu lassen. Werden Ersatzmitglieder in einer Liste gewählt, 
so treten sie, sofern bei der Wahl keine anderweitige Bestimmung getroffen 
wird, in der Reihenfolge ihrer Benennung an die Stelle vorzeitig ausschei-
dender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner. 

 
(3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines ausscheidenden Mitglieds ge-

wählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden 
Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so er-
lischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Neuwahl 
für den Ausgeschiedenen stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 
(4) Jedes ausscheidende Aufsichtsratsmitglied oder Ersatzmitglied ist sofort 

wieder wählbar. 
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(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt 

nach vorangegangener, an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richten-
der Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen nie-
derlegen. Die Kündigungserklärung ist von dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats unverzüglich an den Vorstand weiterzuleiten. 

 
 
§ 11 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt in einer Sitzung, die ohne besondere Einladung im 

Anschluss an die Hauptversammlung stattfindet, in der die Wahl der 
Anteilseignervertreter erfolgte, aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperi-
ode den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden und bestimmt 
die Mitglieder, die dem Ausschuss gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsge-
setz angehören. Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stell-
vertreter vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich 
eine Neuwahl vorzunehmen.  
 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzli-
chen und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn 
dieser behindert ist. Dem Stellvertreter steht jedoch die zweite Stimme, die 
dem Vorsitzenden durch das Mitbestimmungsgesetz eingeräumt wird, nicht 
zu. 

 
 
§ 12 
 
Die Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
unter Angabe der einzelnen Gegenstände der Tagesordnung einberufen, so oft 
das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern. Die Einberufung kann schriftlich, 
fernschriftlich, fernmündlich oder telegrafisch erfolgen. 
 
 
§ 13 
 
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglie-

der, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung 
teilnimmt. Ist ein Mitglied des Aufsichtsrats verhindert, an Sitzungen teilzu-
nehmen, so kann es ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats gemäß § 108 
Abs. 3 Satz 1 und 2 Aktiengesetz ermächtigen, eine schriftliche Stimmab-
gabe zu überreichen. 

 
(2) Sind bei einer Beschlussfassung nicht sämtliche Aufsichtsratsmitglieder an-

wesend und lassen die fehlenden Aufsichtsratsmitglieder nicht schriftliche 
Stimmabgaben überreichen, so ist die Beschlussfassung auf Antrag von 
mindestens zwei anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. Im Fal-
le einer Vertagung findet die erneute Beschlussfassung, sofern keine be-
sondere Aufsichtsratssitzung einberufen wird, in der nächsten turnusmäßi-



- 9 - 

gen Sitzung statt. Ein nochmaliges Minderheitsverlangen auf Vertagung ist 
bei der erneuten Beschlussfassung nicht zulässig. 

 
(3) Nimmt der Aufsichtsratsvorsitzende an der Sitzung teil oder befindet sich 

ein anwesendes Aufsichtsratsmitglied im Besitz seiner schriftlichen Stimm-
abgabe, so findet Abs. 2 keine Anwendung, wenn die gleiche Anzahl von 
Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern persönlich anwesend ist oder 
durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnimmt oder 
wenn eine etwaige Ungleichheit dadurch aufgehoben wird, dass sich einzel-
ne Aufsichtsratsmitglieder nicht an der Beschlussfassung beteiligen. 

 
(4) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Behin-

derung sein Stellvertreter. Der Vorsitzende bestimmt auch die Art der Ab-
stimmung. 

 
(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. 
Bei Stimmengleichheit ist auf Antrag des Aufsichtsratsvorsitzenden oder ei-
nes anderen Aufsichtsratsmitglieds, soweit gesetzlich zulässig, eine erneute 
Abstimmung durchzuführen. Ergibt sich bei dieser erneuten Abstimmung 
wiederum Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende nach 
Maßgabe des § 29 Abs. 2 Mitbestimmungsgesetz zwei Stimmen; § 31 
Abs. 4 Mitbestimmungsgesetz bleibt unberührt. 

 
(6) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schrift-

licher, fernschriftlicher, fernmündlicher oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Te-
lekommunikation durchgeführter Abstimmung gefasst werden, wenn der 
Aufsichtsratsvorsitzende dies im Einzelfall bestimmt und kein Aufsichts-
ratsmitglied innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten an-
gemessenen Frist von längstens einer Woche widerspricht. Die Bestimmun-
gen über die mündliche Stimmabgabe finden entsprechende Anwendung. § 
110 AktG bleibt unberührt.  

 
 
§ 14 
 
Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen oder durch Beschluss des Auf-
sichtsrats zu bestimmenden Fällen bedarf der Vorstand der Zustimmung des Auf-
sichtsrats 
 
a) zur Beteiligung an anderen Unternehmen, sofern der Betrag im Einzelfall 

Euro 5 112 918,81 übersteigt, 
 
b) zu dem Gesamtbetrag der jährlich vorzulegenden Investitionspläne. 
 
 
§ 15 
 
(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. § 27 Abs. 3 Mit-

bestimmungsgesetz bleibt unberührt. Aufgaben, Befugnisse und Verfahren 
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der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat. Den Ausschüssen können, so-
weit gesetzlich zulässig, auch entscheidende Befugnisse des Aufsichtsrats 
übertragen werden. Für Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten 
§ 13 Abs. 5 und 6, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen; § 13 Abs. 2 und 3 finden keine Anwendung. 

 
(2) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden na-

mens des Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
abgegeben. 

 
(3) Der Vorstand kann unter Zustimmung des Aufsichtsrats einzelnen Mitglie-

dern des Aufsichtsrats die Bearbeitung bestimmter Angelegenheiten oder 
bestimmter Arten von Angelegenheiten übertragen, die nicht zu den gesetz-
lichen Pflichten des Aufsichtsrats gehören. Er kann mit den Beauftragten 
bestimmte Vergütungen für diese Tätigkeit vereinbaren. Solche Vergütun-
gen sind als Aufwand zu buchen. 

 
 
§ 16 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer baren Aus-

lagen und einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Um-
satzsteuer eine im letzten Monat des Geschäftsjahres zahlbare feste Vergü-
tung von je Euro 40 000,- jährlich. 

 
(2) Daneben erhält jedes Mitglied eine variable Vergütung von Euro 125,- für 

jeden Eurocent, um den das Konzernergebnis pro Aktie den Betrag von Eu-
ro 2,- übersteigt. Maßgeblich ist das Ergebnis pro Aktie, das in dem Kon-
zernabschluss für das Geschäftsjahr ausgewiesen ist, für das die Vergütung 
gezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr be-
schließt, für das die Vergütung gezahlt wird. 

 
(3) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats so-

wie der Vorsitzende und die Mitglieder eines Ausschusses erhalten eine er-
höhte Vergütung. Sie beträgt für den Aufsichtsratsvorsitzenden und den 
Vorsitzenden eines Ausschusses das 2fache sowie für den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats und für die Mitglieder eines Ausschusses 
das 1,5fache der nach Absatz 1 und Absatz 2 ermittelten Vergütung. Soweit 
ein Mitglied des Aufsichtsrats mehr als eine Funktion ausübt, für die eine 
erhöhte Vergütung vorgesehen ist, bestimmt sich seine Vergütung aus-
schließlich nach der Funktion, die unter den von ihm ausgeübten am höchs-
ten vergütet wird. 

 
(4) Jedes Mitglied erhält ein Sitzungsgeld von Euro 350,- für jede Aufsichtsrats-

sitzung, an der das Mitglied persönlich teilnimmt. Dies gilt entsprechend für 
die persönliche Teilnahme an Ausschusssitzungen, die nicht am Tage einer 
Aufsichtsratssitzung stattfinden. 
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(5) Beginnt oder endet das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds oder die mit einer 
erhöhten Vergütung versehene Funktion im Laufe eines Geschäftsjahres, 
erhält das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung bzw. die erhöhte Vergütung 
zeitanteilig. 

 
(6) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abschließen. Sie enthält 
einen angemessenen Selbstbehalt. 

 
 
 
3. Die Hauptversammlung 
 
§ 17 
 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand min-

destens 36 Tage vor dem Tage der Versammlung einberufen. Dabei sind 
der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung nicht mitzu-
rechnen. Die Einberufung ist im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu 
machen.  

 
(2) Die Einberufung muss die Firma, den Sitz der Gesellschaft sowie Zeit und 

Ort der Hauptversammlung enthalten. Zudem ist die Tagesordnung anzu-
geben. 

 
 
§ 18 
 
(1)  Um an der Hauptversammlung teilnehmen, das Stimmrecht ausüben oder 

Anträge stellen zu können, müssen sich die Aktionäre vor der Hauptver-
sammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesell-
schaft oder bei einer für sie empfangsberechtigten Stelle mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitge-
teilten Adresse zugehen. Dabei sind der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung nicht mitzurechnen.   
 

(2) Der Nachweis der Berechtigung nach Absatz 1 hat durch einen in Textform 
und in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis 
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erfolgen. Der 
Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der 
Hauptversammlung zu beziehen.  
 

(3) Soweit Aktien betroffen sind, die zum nach Absatz 2 maßgeblichen Zeit-
punkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Aktiendepot verwahrt 
werden, kann die Bescheinigung nach Absatz 2 von der Gesellschaft, von 
einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut inner-
halb der europäischen Union ausgestellt werden. 
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(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Be-
vollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft ei-
ne oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform. 

 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst 

vor Ort anwesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im 
Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). 
Unabhängig davon kann der Vorstand den Aktionären die Möglichkeit ein-
räumen, ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abzugeben (Brief-
wahl). Die vom Vorstand zu diesen Verfahren getroffenen näheren Bestim-
mungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-
macht. 

 
 
§ 19 
 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rats oder ein anderes, dem Aufsichtsrat als Vertreter der Anteilseigner an-
gehörendes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass nicht ein Mitglied des 
Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die 
Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann 

der Versammlungsleiter die vollständige oder teilweise Bild- und Tonüber-
tragung der Hauptversammlung über elektronische Medien in einer von ihm 
näher zu bestimmenden Weise zulassen. Die Übertragung kann auch in ei-
ner der Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang gewährenden Weise erfol-
gen. 

 
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der 

Tagesordnung sowie die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmung. Er 
kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken. 

 
(4) Das Abstimmungsergebnis wird durch Zusammenzählen der Ja-Stimmen 

und der Nein-Stimmen festgestellt. Es kann auch durch Abzug der Ja- oder 
Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten 
insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. Der jeweilige Versamm-
lungsleiter kann auch ein anderes Verfahren anordnen und weitere Einzel-
heiten der Abstimmung regeln. 

 
 
§ 20 
 
(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
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(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der gesetzlich bestimm-
ten Stimmenmehrheit und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 
einfacher Kapitalmehrheit gefasst, sofern nicht zwingende Vorschriften des 
Gesetzes oder die Satzung etwas anderes vorschreiben. Eine Aufhebung 
oder Änderung von § 20 Abs. 2 Satz 1 sowie dieses § 20 Abs. 2 Satz 2 der 
Satzung bedürfen einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 

 
(3) Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, können vom Aufsichts-

rat vorgenommen werden. 
 
 
 
Abschnitt IV 
 
Jahresabschluss und Gewinnverteilung 
 
§ 21 
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres 

den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäfts-
jahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vor-
schlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Konzernabschluss 
und der Konzernlagebericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Vorlagen 

seinen Bericht dem Vorstand abzugeben. Geschieht dies nicht fristgemäß, 
so hat der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von 
höchstens einem Monat zu setzen. Wird der Aufsichtsratsbericht dem Vor-
stand auch vor Ablauf dieser weiteren Frist nicht zugeleitet, so gilt der Jah-
resabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. Der vorhergehende Satz 
findet entsprechende Anwendung auf den Konzernabschluss. 

 
(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und 

der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind 
von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen. 

 
 
§ 22 
 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate 

eines jeden Geschäftsjahres statt. 
 
(2) Sie beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, über 

die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den gesetz-
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lich vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses so-
wie über die Billigung des Konzernabschlusses. Bei der Beschlussfassung 
über die Verwendung des Bilanzgewinns kann sie neben oder statt einer 
Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. 

 
 
§ 23 
 
(1) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit der Gewinn nicht auf 

neue Rechnung vorgetragen wird oder die Hauptversammlung nicht eine 
anderweitige Verwendung beschließt. 

 
(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann, soweit gesetzlich zulässig, eine andere 

Gewinnberechtigung festgesetzt werden. 
 
 


